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Norm

AVG §56;

NAG 2005 §64;

UniversitätsG 2002 §78 Abs6;

UniversitätsG 2002 §78;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Für die Frage der zeitlichen Zuordnung der Anerkennung einer praktischen Tätigkeit zu einem bestimmten Studienjahr

ist auf das Datum der Anerkennung abzustellen (vgl. E 19. Dezember 2012, 2009/22/0294). Auch nach dem Wortlaut

des § 78 Abs. 6 UniversitätsG 2002 gilt die "Anerkennung" einer Prüfung (auch eine praktische Tätigkeit wird gemäß §

78 UniversitätsG 2002 als Prüfung anerkannt) "als Prüfungsantritt und positive Beurteilung".Für die Frage der zeitlichen

Zuordnung der Anerkennung einer praktischen Tätigkeit zu einem bestimmten Studienjahr ist auf das Datum der

Anerkennung abzustellen vergleiche E 19. Dezember 2012, 2009/22/0294). Auch nach dem Wortlaut des Paragraph 78,

Absatz 6, UniversitätsG 2002 gilt die "Anerkennung" einer Prüfung (auch eine praktische Tätigkeit wird gemäß

Paragraph 78, UniversitätsG 2002 als Prüfung anerkannt) "als Prüfungsantritt und positive Beurteilung".
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